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Peter Badura 

Das Recht auf freie Berichterstattung 

1. Information als Programmaufgabe 

Information ist eine Aufgabe der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 
und der privaten Rundfunkunternehmen. Es ist eine Programmaufgabe des 
Rundfunks und ebenso der anderen Massenmedien, der Presse und des 
Films. Wie eng oder wie weit auch immer die in Art. 5 Abs. 1 Satz 2 G G 
gewährleistete freie »Berichterstattung durch Rundfunk« zu verstehen ist -
sie schließt jedenfalls die Information als Gegenstand der Berichterstattung 
ein. 
In Art. l i l a Abs. 1 BayVerf heißt es: Der Rundfunk dient der Information 
durch wahrheitsgemäße, umfassende und unparteiische Berichterstattung 
sowie durch die Verbreitung von Meinungen. Er trägt zur Bildung und 
Unterhaltung bei. 
Das Recht auf freie Berichterstattung ist für den Rundfunk durch die Bun­
desverfassung ebenso wie durch die Landesverfassung Bayerns garantiert. 
Der Rundfunk und die von ihm zu erfüllende Programmaufgabe der Infor­
mation sehen sich mit dem Schutz der Rundfunkfreiheit ausgestattet und 
zugleich - im Dienste des Publikums und der Allgemeinheit - in Pflicht 
genommen. Der Rundfunk soll »Information leisten und Meinungsbildung 
bewirken, aber nicht lenken oder gar manipulieren« (Ossenbühl). 
Diese scheinbar leicht zu lesende Gebots- und Verbotstafel enthüllt bei 
näherer Betrachtung die bekannte Grundaporie des Rundfunkrechts: Jegli­
che Information ist eine selektive Verarbeitung der Tatsachen und Meinun­
gen, über die berichtet wird. 
Information durch Rundfunk berichtet über Tatsachen, Ereignisse und Mei­
nungen, diese Berichterstattung kann aber nur durch eine selbständige pub­
lizistische Leistung bewirkt werden. Die verfassungsrechtliche Behandlung 
der Grundaporie des Rundfunkrechts bedient sich seit dem Fernseh-Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts von 1961 der Formel, daß der Rundfunk 
mehr sei als nur »Medium« der öffentlichen Meinungsbildung, daß er viel­
mehr ein »eminenter >Faktor< der öffentlichen Meinungsbildung« sei. In der 
Vermittlung dessen, was existiert und geschieht, was als Interesse, Mei­
nungsäußerung und Tendenz vorzufinden und demnach berichtenswert ist, 
macht sich durchgehend - und nicht zuletzt unter dem Diktat von Aktualität 

138 



und knapper Sendezeit - die publizistische Auswahl- und Verarbeitungslei-
stung geltend. Völlig zu Recht wird seit jeher die »öffentliche Meinung« als 
eine selbständige politische und kulturelle Wirkgröße angesehen und 
manchmal sogar als »Vierte Gewalt« bezeichnet. 

2. Die Freiheit des Rundfunks 

Unter dem Blickwinkel der Freiheit des Rundfunks ist die Information 
durch wahrheitsgemäße, umfassende und unparteiische Berichterstattung 
von zentraler Bedeutung. Denn die Freiheit des Rundfunks dient dem freien 
Prozeß der politischen Meinungs- und Willensbildung, der eine elementare 
Voraussetzung der Demokratie ist. Es ist deshalb nur konsequent, daß die 
Verfassung es verbietet, Information nur als eine Ware zu behandeln, deren 
Erwerb und Verbreitung nach den Regeln des Marktes, des Wettbewerbs, 
von Angebot und Nachfrage, von Privatautonomie und Vertrag zu steuern 
wäre. Das gilt für alle Medien und deshalb hat auch das sich entwickelnde 
»duale System« von öffentlich-rechtlichem Rundfunk und privaten Rund­
funkunternehmen dieses Prinzip nicht geändert. Dem wirtschaftlichen 
Wettbewerb zwischen den Rundfunkanstalten und Rundfunkunternehmen 
sind damit bestimmte publizistische und rechtliche Rahmenbedingungen 
gegeben. Die Beschaffung, Verarbeitung und Verbreitung von Informatio­
nen und Nachrichten ist, soweit die verfassungsrechtliche Gewährleistung 
reicht, im Kern eine publizistische Tätigkeit und Aufgabe. 
In diesem - weitgespannten - Rahmen bleibt ein reichhaltiger Spielraum 
der Medien für die Art und Weise der Berichterstattung. Hier kommt dann 
auch der Unterschied zur Geltung, der zwischen den Rundfunkanstalten 
des öffentlichen Rechts und den privaten Rundfunkunternehmen besteht 
und nach der Verfassung bestehen soll. Nach ihrem Entstehungsgrund und 
ihrer Rechtsform sollen die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten eine 
spezifische Gewähr dafür bieten, daß Hörfunk und Fernsehen eine freie, 
unabhängige und unparteiische Kommunikationsleistung sind und bleiben. 
Deswegen ist die Programmaufgabe der öffentlich-rechtlichen Rundfunkan­
stalten rechtlich bestimmt und der Verfügung der Rundfunkanstalten entzo­
gen. Die Programmaufgabe ist vorgegeben. Demgegenüber steht dem priva­
ten Rundfunkunternehmen eine - rechtlich gebundene - Tendenzfreiheit 
zu. Die Verfassung gesteht ihnen eine größere Bewegungsfreiheit zu, weil 
sie von vornherein auf der Grundlage privatwirtschaftlicher Initiative und 
privaten Erwerbsstrebens oder sonstiger Interessengerichtetheit auftreten. 
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3. Das Recht auf freie Berichterstattung und seine Grenzen 

Das Recht auf freie Berichterstattung ist ein Bestandteil der Freiheit des 
Rundfunks, ein Kernstück der Programmfreiheit des Rundfunks. Wesent­
lich für das Recht auf freie Berichterstattung ist: 
- Die freie inhaltliche Gestaltung der Sendung, damit der Ausschluß einer 

Bevormundung in der Frage des Ob, Wann und Wie der Berichterstat­
tung, also auch das Recht der aktuellen Berichterstattung und damit die 
Entscheidung über den Zeitpunkt der Information. 

- Die freie Beschaffung der Information mit den allgemein erlaubten Mit­
teln, damit der Grundsatz des offenen Informationszugangs bei einem 
besonderen öffentlichen Informationsinteresse, das Verbot der »Ver­
stopfung« von Quellen bei Ereignissen und Tatsachen besonderer öffent­
licher Bedeutung. 

Zu dieser Rechtslage ist vor allem auf die Rechtsprechung des Bundesver­
fassungsgerichts in den Entscheidungen Band 35, 202 und Band 74, 297 zu 
verweisen. 
Wie jede rechtlich begründete und garantierte Freiheit hat auch die Freiheit 
der Berichterstattung Grenzen. Politisch und moralisch gesprochen, trifft 
den Rundfunk und die Rundfunkjournalisten eine Verantwortung für die 
Erfüllung der ihnen auferlegten Aufgabe und bei der Ausübung der ihnen 
zugewiesenen Freiheit. Rechtlich gesprochen, ist die Freiheit des Rund­
funks an Gesetz und Verfassung gebunden und ist das Recht der freien 
Berichterstattung mit Pflichten der Sorgfalt, Wahrhaftigkeit und Unpartei­
lichkeit verbunden. 
Das gilt im Grundsatz gleichermaßen für alle Medien. Rundfunk und 
Presse dürfen nicht zum Mittel nur des Erwerbsstrebens degenerieren, dür­
fen nicht zum Werkzeug nur der Sensationslust werden und dürfen sich 
nicht zur Plattform für Interessen oder gar verwerfliche Absichten mißbrau­
chen lassen. Es gibt vorrangige Gemeinschaftsgüter, hinter die das publizi­
stische Informations- und Verbreitungsinteresse zurücktreten muß (Art. 5 
Abs. 2 G G ) , z.B. die Funktionsfähigkeit der Strafrechtspfiege (BVerfG 
NJW 1988, 329), die geordnete Durchführung einer Gerichtsverhandlung 
(BVerfGE 50, 234), das Persönlichkeitsrecht etc. 
Die Verwendung von Material, das durch rechtswidrigen Einbruch in pri­
vate Rechtsbezirke erlangt worden ist, ist ihrerseits rechtswidrig (Lerche, 
AfP 1976, 55/58). 
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4. Recht auf Informationsbeschaffung? 

Die Rundfunkveranstalter haben nach Maßgabe der Gesetze einen Aus­
kunftsanspruch gegenüber der Exekutive, soweit ein Informationsinteresse 
besteht. Entsprechende Regelungen finden sich z.B. in den Landespresse­
gesetzen. Ein solcher Auskunftsanspruch ist also nicht schlechthin und 
ohne weiteres gegeben, insbesondere ist er nicht unmittelbar aus dem 
Grundrecht der Rundfunkfreiheit abzuleiten. Die Regelung eines solchen 
Anspruchs ist dem Gesetzgeber vorbehalten; denn sie erfordert eine 
Berücksichtigung der einer Auskunft etwa entgegenstehenden öffentlichen 
und privaten Interessen und deren Abwägung gegenüber dem Informations­
interesse der Öffentlichkeit. Siehe dazu vor allem die Entscheidung 
BVerwGE70, 310. 
Ein Auskunftsanspruch gegenüber Privaten, mit dem das Informationsin­
teresse des Rundfunks gegen den Willen Privater durchgesetzt werden 
könnte, sehen die Gesetze nicht vor. Es gibt keinen allgemeinen Informa-
tionsbeschaffungsanspruch des Rundfunks oder der Presse, vor dem private 
Rechte zurückweichen müßten. Wenn die Beschaffung einer Information 
auf private Rechte stößt, z.B. das Hausrecht des Grundeigentümers oder 
das Urheberrecht eines Verwertungsberechtigten, sind Rundfunk und 
Presse auf die privatrechtliche, d.h. in der Regel vertragliche Einräumung 
von Zugangs-, Nutzungs- und Verwertungsrechten angewiesen. Das verfas­
sungsrechtliche Recht der freien Berichterstattung gibt für sich allein den 
Rundfunkanstalten und Rundfunkunternehmen kein Recht gegenüber den 
Veranstaltern von berichtenswerten Ereignissen auf Zutritt zur Materialbe­
schaffung oder auf sonstige Verschaffung von Sendematerial. 
Dieser Grundsatz kann auch nicht mit Hilfe des außerdem gewährleisteten 
Grundrechts der Informationsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 Satz 1 G G ) erschüt­
tert werden, wonach jeder das Recht hat, sich aus allgemein zugänglichen 
Quellen ungehindert zu unterrichten. Dieses Grundrecht ist ein Abwehr-
recht zum Schutz der Meinungsfreiheit, kein Leistungsrecht. Die Informa­
tionsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 Satz 1 G G ) gibt den Informationsinteressenten 
kein Recht gegen den Staat oder Dritte auf Bereitstellung und Eröffnung 
von Informationsquellen oder auf richtige oder vollständige Informations­
darbietung. Diese Rechtslage stimmt damit überein, daß der Rundfunkteil­
nehmer als Anstaltsbenutzer keinen Anspruch auf die Ausstrahlung eines 
bestimmten Programms hat (BVerwG DÖV 1979, 102). 
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5. Exklusivverträge 

Diese Rechtslage schließt zugunsten des Privaten, der nach den Vorschrif­
ten des Privatrechts über den Zugang zu einer Information verfügt, z.B. als 
Veranstalter eines Sportereignisses auf einem privaten Grundstück, die 
Möglichkeit ein, die Information als Ware zu behandeln und nur demjeni­
gen zugänglich zu machen, der von ihm als Vertragspartei ausgewählt wird. 
Es stellt sich die Frage, ob diese Rechtsfolge und damit der Grundsatz der 
Vertragsfreiheit nicht bei Tagesereignissen von einem besonderen öffentli­
chen Informationsinteresse ( O L G München BayVBl. 1986, 156) in Wider­
streit zu dem verfassungsrechtlichen Recht auf freie Berichterstattung gerät, 
das den Grundsatz des offenen Informationszugangs bei Ereignissen und 
Tatsachen von besonderem öffentlichen Informationsinteresse einschließt. 
Die Monopolisierung der Information zur Sicherung einer möglichst 
gewinnbringenden Verwertung, die an sich eine durch die Rechtsordnung 
zugelassene Handlungsweise ist, könnte in Fällen gesteigerter Informa­
tionsbedeutung mit dem Recht auf freie Berichterstattung unvereinbar sein. 
Der Bundesgerichtshof hat die Gültigkeit von Exklusiwereinbarungen für 
derartige Fälle verneint, wenn nämlich mit den Mitteln der Vertragsfreiheit 
die einzige Quelle der Information verstopft wird und es sich um ein Ereig­
nis handelt, über das zuverlässig unterrichtet zu werden die Öffentlichkeit 
ein erhebliches und berechtigtes Interesse hat (BGH G R U R 1968, 209 -
Lengede, Stern). Damit würde zur Gewährleistung des Rechts auf freie 
Berichterstattung nicht die wirtschaftliche Verwertung des privatrechtlich 
gegebenen Informationszugangs weggenommen, sondern die - allerdings 
besonders einträgliche - Chance der Exklusiwereinbarung abgeschnitten. 
Die Ausnutzung einer Monopolstellung ist eine Schranke der Vertragsfrei­
heit. Eine andere Schranke müßte für die Fälle gelten, wo mit den Mitteln 
des Privatrechts, z.B. durch Weigerung eines Vertragsabschlusses über den 
Besuch einer kulturellen Veranstaltung, bezweckt werden würde, sachliche 
Kritik zu verhindern oder unsachliche Kritik zu erzielen und so die freie 
Berichterstattung zu erschweren oder zu unterbinden (RGZ 133, 388). 
In beiden Fallgruppen - Monopolausnutzung, Informationsmanipulation -
geht es nicht darum, dem Medium die unentgeltliche Ausbeutung fremder 
Leistung zu ermöglichen, sondern darum, eine mißbräuchliche Beschnei­
dung des freien Informationsverkehrs mit Hilfe der Vertragsfreiheit zu ver­
hindern. 
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6. Beschaffung und wirtschaftliche Verwertung von Informationen 

So leicht es ist, den Grundsatz des offenen Informationszugangs für Tages­
ereignisse von besonderer öffentlicher Bedeutung aufzustellen, so schwie­
rig ist es, die juristischen Folgerungen für einzelne Rechtsfragen überzeu­
gungskräftig abzuleiten und darzutun, wo jeweils die Grenzen der Privatau­
tonomie und Vertragsfreiheit verlaufen. 
Das zeigt anschaulich der Streit um die »Kurzberichterstattung« des Rund­
funks über wichtige Sportereignisse. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunk­
anstalten nehmen für Zwecke ihrer Nachrichtensendungen das Recht auf 
freie Berichterstattung durch Kurzberichte in Anspruch, auch soweit Exklu-
siwerträge bestehen. Zur Sicherung dieses Rechts wollen Initiativen in 
Bayern, Hamburg und Bremen, die von sonst gegensätzlichen Kräften getra­
gen werden, Gesetze über den freien Zugang der Rundfunkveranstalter zu 
öffentlichen Ereignissen und Veranstaltungen zustande bringen, die von all­
gemeinem oder öffentlichem Informationsinteresse sind. Außerdem soll 
durch diese Gesetze ein Recht zur - unentgeltlichen - Kurzberichterstat­
tung ausdrücklich normiert werden. 
Die Gesetzentwürfe sind im ersten Eifer des »Fußballkrieges« etwas schnell 
formuliert worden. Soweit sie in die Regelungen des bürgerlichen Rechts 
eingreifen und einen Abschlußzwang für Verwertungsvereinbarungen 
bewirken, stellt sich die nicht leicht zu beantwortende Frage, ob die Lan­
deskompetenz für Rundfunkrecht dafür ausreicht (siehe zu diesem Problem 
BVerfGE 36, 193). Der Grundgedanke aber, daß der Gesetzgeber das 
Recht auf freie Berichterstattung zu gewährleisten hat, kann nicht in Zwei­
fel gezogen werden. 

7. Grundgedanken 

Entscheidend dürfte sein, daß die Grundrechte der Rundfunkfreiheit und 
der Pressefreiheit es nicht zulassen, daß mit Hilfe des Privatrechts, insbes. 
im Wege von Exklusivverträgen, eine Verstopfung oder Verfälschung der 
freien Information über Tagesereignisse von besonderer öffentlicher Bedeu­
tung vorgenommen wird. Auf der anderen Seite eröffnet das Recht auf freie 
Berichterstattung dem Rundfunk nicht die Chance, einen Zugang zur 
unentgeltlichen Veranstaltung von Unterhaltung oder zu sonstiger unent­
geltlicher Ausnutzung fremder schutzwürdiger Leistung zu gewinnen. Der 
Veranstalter oder sonst Verfügungsberechtigte kann für die Berichterstat­
tung über ein Tagesereignis von besonderem öffentlichem Interesse ein 
Entgelt verlangen, wenn die Wiedergabe und Verbreitung außerhalb von 
Nachrichtensendungen und zu Zwecken der Unterhaltung oder allgemeinen 
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Information, z.B. in Sport-Magazin-Sendungen mit längeren Ausschnitten, 
erfolgen soll. Die live-Sendung eines Sportereignisses, z.B. eines Fußball­
spiels, und die zeitversetzte Wiedergabe können im Hinblick auf die 
Zutrittsrechte zum Gegenstand von Exklusiwerträgen gemacht werden, 
weil in der Regel der Unterhaltungswert das reine Informationsinteresse 
übersteigen wird. Die aktuelle Kurzberichterstattung kann dadurch aber 
nicht ausgeschlossen werden. Die Kurzberichterstattung muß auch 
»mediengerecht« sein, d.h. beim Fernsehen selbst recherchierte bewegte 
Bilder umfassen dürfen. 
Es ist nach wie vor nicht ausgeschlossen, daß die Vorschriften des bürgerli­
chen Rechts, des Urheberrechts und des Kartellrechts ausreichende Mög­
lichkeiten geben, Mißbräuchen der Vertragsfreiheit entgegenzutreten und 
das Recht auf freie Berichterstattung zu sichern. Der Ruf nach dem Gesetz­
geber sollte nicht voreilig erhoben werden. Die Gefahr, daß die politische 
Entscheidung des Gesetzgebers den freien Fluß der Information in engere 
Kanäle zwingt als das Privatrecht in Verbindung mit den Grundrechten der 
Verfassung, darf nicht auf die leichte Schulter genommen werden. 

144 


